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Die frühen 1920er-Jahre, bekannt
als „Années folles“, standen für
Aufbruch, neue Freiheiten und
ausgelassene Nächte. Wie in an-
deren europäischen Städten wa-
ren Vergnügungslokale auch in
Luxemburg zugleich Symbole
von Modernität und Kosmopoli-
tismus. So orientierten sich Na-
men wie Ambassadeurs, Trocadé-
ro oder Splendide deutlich an
Paris. Gleichzeitig waren diese
Nachtlokale aber Projektions-
flächen moralischer Ängste.

Während Zeitungsinserate die
Lokale und ihre Darsteller:innen
in höchsten Tönen priesen, äu-
ßerten sich die luxemburgischen
Behörden deutlich skeptischer.
Die Fremdenpolizei überwachte
insbesondere Tänzerinnen und
deutete deren „professionelle
Praktiken“ wiederholt als Gefähr-
dung „der öffentlichen Moral“.
Darüber, wie die Aufführungen
tatsächlich aussahen und wer das
Publikum war, geben die Quellen
jedoch nur wenig Auskunft.

Das Tabarin
Ein aufschlussreicher Einblick er-
gibt sich aus dem Fall einer Tanz-
truppe, die im Mai 1921 im Tanz-
lokal Tabarin auftrat. Dessen Na-
me verwies auf das berühmte Pa-
riser Cabaret Tabarin und die dor-
tige erotische Freizügigkeit. Es
befand sich im Untergeschoss des
Trocadéro (3, rue de Bonnevoie).
Während die oberen Räume –
Restaurant, Tea Room und Kino –
bürgerlich akzeptabel waren, galt
die „Unterwelt“ des Tabarin als
anrüchig. Im Luxemburger Natio-
nalarchiv finden sich Fremden-
polizeiberichte, inklusive Aussa-
gen der Beteiligten, und Zeitungs-
artikel, die es erlauben, die Kon-
flikte zwischen künstlerischer
Praxis, ökonomischen Interessen
und staatlicher Kontrolle sichtbar
zu machen.

Am 15. Mai 1921 traf eine Trup-
pe von fünf Tänzerinnen aus Ant-
werpen unter der Leitung der
Amerikanerin Marguerite Pead
(1886 geboren) in Luxemburg
ein; zwei weitere Tänzerinnen ka-
men aus Paris. Die belgischen
Tänzerinnen wohnten mit Pead
in einem Privathaus, die beiden
anderen in einem Hotel. Die
meisten der Frauen waren um die
20 Jahre alt, drei – Pead einge-
schlossen – um die 30. Abgesehen

von Pead und einer belgischen
Tänzerin waren alle unverheira-
tet. Gerade ihre Mobilität, ihre
Nähe zu den Gästen und ihr
Status als allein reisende Frauen
machten sie für die Polizei ver-
dächtig und sie wurden nach nur
zehn Tagen bereits wieder aus-
gewiesen.

Der Geschäftsführer des Taba-
rin, Georges Obers (1889 gebo-
ren), protestierte in einem Brief
an die Staatsanwaltschaft gegen
das Vorgehen der Behörden und
bezeichnete es als geschäfts- und
tourismusschädigend. Künstlerin-
nen mit ordnungsgemäßen Papie-
ren würden „wie Hunde ausge-
wiesen“, klagte er und fragte, ob
man Luxemburg „zu einer Stadt
aus dem Mittelalter machen“ wol-
le, in der Besucher:innen keine
Möglichkeiten hätten, sich zu
amüsieren. Tatsächlich war die
Sittenkontrolle in Luxemburg
streng und so wurde in Texte, In-
szenierungen und Kostüme ein-
gegriffen.

Das Tabarin selbst galt der
Fremdenpolizei als moralisch
problematischer Ort. In Berich-
ten ist von „exzentrischen Tanz-
nummern“ in einer „Lasterhöhle“
die Rede, von Männern, die Tän-
zerinnen in möblierten Zimmern
empfangen hätten, und von offen
zur Schau gestellter Unsittlich-
keit, wie beispielsweise ein Be-
richt der Fremdenpolizei von
1920 beschreibt: „Es ekelt an,
wenn man abends dieses im Kel-
ler gelegene Lokal betritt und die-
se Frauenspersonen, den Ober-
körper weit entblösst, in ange-
trunkenem Zustande […] unter
den Gästen zechend sitzen sieht.“

Obers wies diese Vorwürfe zu-
rück. Er habe das Lokal umge-

baut, klassische Musik ins Pro-
gramm aufgenommen und für
Transparenz gesorgt: „Hier ha-
ben wir nur einen einzigen Saal,
ohne Verstecke, ohne Separées,
ohne Schlafzimmer […]. Mein
Etablissement ist ein wahres Dan-
cing, in dem ausschließlich gesun-
de Unterhaltung herrscht, die
Freude am Tanzen, die Zerstreu-
ung, schöne Attraktionen […].“

Vorwurf der Prostitution
Problematisch erschien der Frem-
denpolizei insbesondere, dass
Tänzerinnen Gäste zum Konsum
teurer Getränke animierten. Das
sei eine zentrale Einnahmequelle,
konterte Obers, mit der er den Le-
bensunterhalt von über 30 Perso-
nen sichere. Jedoch distanzierte
sich auch Pead, die Leiterin der
Truppe, vom Tabarin: „sie sehe,
dass p. Obers mit ihr und ihrer
Truppe nicht zufrieden sei, weil
sie sich nicht zu den Gästen setze
und diese bewege, Zechen zu ma-
chen. Auch den Mitgliedern ihrer
Truppe habe sie dies verboten.“
Allerdings geriet auch Marguerite
Pead ins Visier der Behörden. Als
sie 1923 erneut ins Großherzog-
tum einreisen wollte, schilderte
ihre ehemalige Vermieterin rück-
blickend eine Szene im Tabarin:
Pead und eine weitere Frau hät-
ten mit zwei Männern „gezecht“.
Während Pead sich mit einem
von ihnen in den Hof zurückge-
zogen habe, „zu einem Zwecke,
der leicht zu erraten ist“, habe ih-
re Begleiterin den zweiten Mann
bestohlen. Pead wurde abermals
ausgewiesen, lediglich aufgrund
ihrer Profession, wie ihr Anwalt
meinte.

Dabei treten klare Konflikt-
linien zwischen brüchiger Selbst-
inszenierung und staatlicher
Fremdzuschreibung hervor. Die
Vorstellung, dass die „professio-
nellen Praktiken“ der Tänzerin-
nen „die öffentliche Moral“ ge-
fährdeten, ihre eigentliche Aufga-
be nicht der Tanz, sondern das
„Anziehen der Männerwelt“ sei,
sie also Prostituierte seien, ent-
sprach der polizeilichen Logik.
Prostitution scheint dabei kein
klar definierter Tatbestand gewe-
sen zu sein, sondern großteils auf
Gerüchten zu beruhen. Selbst die
nachweislich professionelle Tän-
zerin Marguerite Galichet (1889
geboren), die an einer etablierten
Pariser Music Hall gearbeitet hat-
te, entkam dieser Unterstellung
nicht.

Künstlerische Leistungen spiel-
ten für die Fremdenpolizei kaum
eine Rolle. Problematisiert wur-
den die Frauen vielmehr, weil sie
nicht den bürgerlichen Ge-
schlechterrollen entsprachen: Sie
waren hochmobil, relativ un-
abhängig, berufstätig und durch
ihre Bühnenauftritte öffentlich
sichtbar. Die Sexualmoral männ-
licher Tänzer wurde kaum be-
anstandet. Die Stimmen der Tän-
zerinnen selbst fehlen in den Ak-
ten weitgehend. Hinweise auf ih-
re Selbstrepräsentation liefern je-
doch die Fotos auf den Anmelde-

formularen. Kurzhaarschnitte
und modische Hüte verweisen
auf das Bild der modernen, mobi-
len Frau der 1920er-Jahre. Pead
selbst inszenierte sich in den Do-
kumenten bewusst seriös und
knüpfte an bürgerliche Weiblich-
keitsideale an.

Die Ausweisungen richteten
sich dabei nicht nur gegen einzel-
ne Ausländer:innen, sondern
wirkten zugleich als Zensur der
Unterhaltungsbranche, wie die
Fremdenpolizei 1924 selbst fest-
hielt: „Tatsächlich haben sich in
letzter Zeit in bestimmten Eta-
blissements der Stadt Aufführun-
gen, die offen gegen die guten
Sitten verstoßen, […] vermehrt.
Wiederholt sah sich die Regie-
rung […] gezwungen, Aufent-
haltsverbote gegen Truppen
ausländischer Künstler zu ver-
hängen, um Skandale zu verhin-
dern […].“

Die Tänzerinnen im Tabarin
und deren Kontrolle durch die
Fremdenpolizei verweisen auf
ein zentrales Spannungsfeld der
frühen 1920er-Jahre: zwischen
moderner Unterhaltung und poli-
zeilich überwachter Öffentlich-
keit, zwischen transnationaler Ar-
beit und staatlicher Moralpolitik.
Der Fall zeigt auch die Aushand-
lung neuer, im Krieg entstandener
Geschlechterrollen zwischen Se-
xualisierung und Emanzipation.

Die „Années folles“
im Luxemburger Bahnhofsviertel

ATELIER MUGI.LU Als die Fremdenpolizei Tänzerinnen überwachte und auswies
Julia Harnoncourt

Das Tageblatt und die
Plattform „Musik an Gender
Lëtzebuerg“ (MuGi.lu) laden
Sie ein, die Reihe „Atelier
MuGi.lu“ zu entdecken: Sie
gibt Ihnen einen Einblick in
die Forschungen verschiede-
ner Wissenschaftlerinnen zum
Thema Gender und Musik-
leben in Luxemburg. In dieser
Ausgabe widmet sich Julia
Harnoncourt der Fremden-
polizei und den Tänzerinnen
der 1920er-Jahre.
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Foto von Marguerite Pead aus ihrer Anmeldeerklärung
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Anmeldeerklärung von Marguerite Malesset

MuGi.lu (Musik und Gender in
Luxemburg) ist ein For-
schungsprojekt der Universität
Luxemburg. Auf der Online-
Plattform https://mugi.lu kön-
nen Sie in Musikwerke reinhö-
ren und finden biografische
Dokumente sowie Interviews

mit Musiker:innen. Diese erlau-
ben es, das Musikleben in Lu-
xemburg im 19., 20. und 21. Jahr-
hundert – Akteur:innen, Instituti-
onen und Orte – genauer zu be-
leuchten. Die Frage des Ge-
schlechts spielt zusammen mit
anderen Faktoren wie Armut

oder Staatsbürgerschaft. So
werden Machtverhältnisse er-
kennbar. In dieser neuen Reihe
laden wir assoziierte For-
scher*innen ein, ihr Thema
(hier die Fremdenpolizei) un-
ter diesem Gesichtspunkt zu
untersuchen.

Zu MuGi.lu 


